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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RJ 1170/00 A
Datum 09.11.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 701/01
Datum 07.10.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 9.
November 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1953 in vormaligen Jugoslawien geborene KlÃ¤gerin ist serbische
StaatsangehÃ¶rige mit Wohnsitz in N â�¦

In Deutschland legte sie entsprechend Versicherungsverlaufsbescheid vom
08.03.2000 von 1971 bis 1975 insgesamt 50 Monate PflichtversicherungsbeitrÃ¤ge
zurÃ¼ck in BeschÃ¤ftigungen als ungelernte Fabrikarbeiterin (u.a. mit
Verpackungsarbeiten). In ihrer Heimat sind Versicherungszeiten von 1980 bis
30.09.1997 nachgewiesen bei TÃ¤tigkeiten als Kellnerin.

Ein erster im Heimatstaat am 27.04.1997 gestellter und an die Beklagte
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weitergeleiteter Antrag auf Rente wegen Erwerbs-/BerufsunfÃ¤higkeit (EU/BU)
wurde mit bestandskrÃ¤ftigem Bescheid vom 19.03.1998 abgewiesen auf der Basis
einer prÃ¼fÃ¤rztlichen Formularbeurteilung. Danach war die KlÃ¤gerin zwar durch
Herz- leistungsminderung bei MuskelschwÃ¤che und koronarer Herzerkrankung,
Entfernung der GebÃ¤rmutter und EierstÃ¶cke sowie durch neurotische
Beschwerden in der ErwerbsfÃ¤higkeit gemindert, jedoch gleichwohl noch in der
Lage, leichte Arbeiten ohne Ã¼berwiegend einseitige KÃ¶rperhaltung, ohne
Zeitdruck, nicht auf Leitern und GerÃ¼sten, aber in trockener, normal temperierter
Umgebung vollschichtig zu verrichten. Die Beklagte verwies die KlÃ¤gerin insoweit
auf zumutbare TÃ¤tigkeiten im KontrollbÃ¼ro grÃ¶Ã�erer Hotel- und
GaststÃ¤ttenbetriebe oder als AbrechnungsprÃ¼ferin.

Auf einen weiteren in der Heimat am 06.07.1998 gestellten Rentenantrag, der dort
zur Pensionsbewilligung gemÃ¤Ã� Bescheid vom 09.06.1998 ab 01.10.1997
fÃ¼hrte, zog die Beklagte die Ã¤rztlichen Gutachten aus N. einschlieÃ�lich
fachÃ¤rztlicher Befunde vom 01.10.1997 und 22.07.1996 sowie ein weiteres
Ã¤rztliches Gutachten vom 11.11.1999 einschlieÃ�lich fachÃ¤rztlicher
Befundberichte bei. Der auf Grund Aktenlage erstellten EinschÃ¤tzung des Dr.D.
folgend lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 24.02.2000 â�� bestÃ¤tigt durch
Widerspruchsbescheid vom 17.08. 2000 â�� den Rentenantrag ab im Wesentlichen
mit der BegrÃ¼ndung, die ErwerbsfÃ¤higkeit sei zwar durch koronare
Herzerkrankung, Funktionsminderung der WirbelsÃ¤ule bei
VerschleiÃ�erscheinungen ohne Wurzelreizung sowie Entfernung der GebÃ¤rmutter
wegen eines Myoms eingeschrÃ¤nkt. Jedoch sei die KlÃ¤gerin noch in der Lage,
vollschichtig leichte Arbeiten zu verrichten. Wegen des zeitlichen Ablaufes wurden
dabei von der KlÃ¤gerin am 01.09.2000 Ã¼bersandte Befundunterlagen nicht
berÃ¼cksichtigt.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht Landshut (SG) hat die
KlÃ¤gerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen EU/BU zu zahlen.
Sie hat sich insoweit im Wesentlichen auf ihre Herzerkrankung bei
Schmerzerscheinungen in der Brust und Atemnot sowie auf ihren Zustand der
WirbelsÃ¤ule berufen, welcher in ihrer Heimat zur Bewilligung einer
Invalidenpension gefÃ¼hrt habe. Das SG hat unter BerÃ¼cksichtigung eines
internistisch-kardiologischen Befundes des Prof.Z. vom 22.10.2001 sowie unter
Einbezug eines EKG, Belastungs-EKG, einer LungenfunktionsprÃ¼fung, eines
Farbdoppler-Echokardiogramms, sonographischer und RÃ¶ntgenuntersuchungen
sowie einer laborchemischen Untersuchung des Blutbildes ein sozialmedizinisches
SachverstÃ¤ndigengutachten der Dr.T. (07./08.11.2001) eingeholt. Diese hat auf
Grund persÃ¶nlicher Untersuchung der KlÃ¤gerin diagnostiziert: stenokardische
Beschwerden nach Myokarditis 1995 ohne Umbauerscheinungen des Herzens,
Belastungsbluthochdruck, Stressharninkontinenz, rezidivierende
Gelenksbeschwerden und Schwellneigung, wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden
sowie als Nebenbefunde klimakterische Beschwerden, Zustand nach
GebÃ¤rmutterentfernung, Zustand nach Teilexzision der EierstÃ¶cke, Adipositas mit
mÃ¤Ã�iger CholesterinerhÃ¶hung und Senk-SpreizfuÃ�bildung. Die KlÃ¤gerin neige
bei histrionischer PersÃ¶nlichkeitsstruktur zur Somatisierung, eine gravierende
psychische Erkrankung bestehe jedoch nicht. Infolge der gesundheitlichen
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EinschrÃ¤nkungen kÃ¶nne die KlÃ¤gerin noch in leichten Arbeiten ohne
Haltungskonstanz unter Schutz vor KÃ¤lte und NÃ¤sse, ohne besonderen Zeitdruck
sowie bei der MÃ¶glichkeit, wÃ¤hrend der Arbeit die Toilette aufzusuchen,
vollschichtig tÃ¤tig sein, insbesondere als Verpackerin.

Dieser EinschÃ¤tzung ist das SG gefolgt und hat mit Urteil vom 09.11.2001 die
Klage im Wesentlichen mit der BegrÃ¼ndung abgewiesen, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne
trotz der festgestellten gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt unter nur qualitativen EinschrÃ¤nkungen vollschichtig tÃ¤tig sein und
sei deswegen weder erwerbs- noch berufunfÃ¤hig.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt unter nochmaliger Vorlage Ã¤lterer
Befundberichte und unter Bezugnahme auf einen weiteren fachÃ¤rztlichen
Befundbericht des Prof.Z. geltend gemacht, aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht
mehr zur Leistung von vollschichtigen Arbeiten fÃ¤hig zu sein.

Auf Anforderung des Senats hat die Internistin, Kardiologin und Sozialmedizinerin
Dr.L. auf der Grundlage einer eigenstÃ¤ndigen Untersuchung am 28.05.2003 ein
SachverstÃ¤ndigengutachten erstattet (11.06.2003). Dr.L. hat diagnostiziert:

â�� fortbestehende thorakale Beschwerden nach abgelaufener Myo karditis mit
bioptisch gesicherter Ausheilung, â�� essenzieller arterieller Bluthochdruck, â��
Adipositas Grad I, â�� HypercholesterinÃ¤mie, â�� nicht behandlungsbedÃ¼rftige
ZuckerstoffwechselstÃ¶rung, â�� Zustand nach Teilentfernung der Ovarien und
Entfernung der GebÃ¤rmutter, â�� Stressinkontinenz der Blase Grad II, â��
Schwellneigung der Beine, â�� chronisch-rezidivierende Cervialgien und
Cervikobrachialgien, â�� chronisch-rezidivierende Lumbalgien und
Lumboischialgien, â�� kein Anhalt fÃ¼r ein primÃ¤r entzÃ¼ndliches Gelenkleiden
sowie â�� statisch bedingte Beschwerden bei Senk-SpreizfuÃ�bildung.

Dr.L. hat trotz dieser gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen noch acht Stunden
tÃ¤gliche BeschÃ¤ftigungen in geschlossenen RÃ¤umen als vollschichtig zumutbar
angesehen unter Vermeidung von schwerem Heben und Tragen, hÃ¤ufigem
BÃ¼cken, KÃ¤lte, NÃ¤sse, Zugluft und starker HitzeeinflÃ¼sse, besonderer
psychischer Belastungen wie erhÃ¶htem Zeitdruck, Nacht- und Wechselschicht und
mit der MÃ¶glichkeit, bei Bedarf ohne Verzug eine Toilette aufsuchen zu kÃ¶nnen.
EinschrÃ¤nkungen der WegefÃ¤higkeit hat sie verneint ebenso wie eine
auÃ�ergewÃ¶hnliche Summierung von Leis- tungseinschrÃ¤nkungen.

Auf AnhÃ¶rung hat die KlÃ¤gerin vorgebracht, Dr.L. habe die Untersuchung nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt durchgefÃ¼hrt und Befunde der behandelnden
Ã�rzte aus der Heimat nicht hinreichend berÃ¼cksichtigt. Sie sei anerkannt in ihrer
Heimat zu jeglicher Arbeit unfÃ¤hig und deshalb auch in Deutschland nicht fÃ¤hig,
erwerbstÃ¤tig zu sein.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des SG Landshut vom 09.11.2001
sowie den Bescheid der Beklagten vom 24.02.2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 17.08.2000 aufzuheben und die Beklagte zu
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verurteilen, ihr Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Antrag vom
06.07.1998 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des SG
Landshut vom 09.11.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 07.10. 2003
waren die Beklagtenakten. Auf diese Akten sowie auf die Gerichtsakten beider
RechtszÃ¼ge wird zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llt nicht die
gesundheitlichen Voraussetzungen der begehrten Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit. Sie hat keinen Anspruch auf diese Rente, der
streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid der Beklagten vom 24.02.2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 17.08.2000 sowie das Urteil des SG Landshut vom
09.11.2001 sind nicht zu beanstanden.

Der streitige Rentenanspruch richtet sich nach den Â§Â§ 43, 44 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch â�� SGB VI â�� in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung (a.F.),
weil er auch Zeiten vor diesem Datum erfasst. Die ab 01.01.2001 geltende
Neuregelung (n.F.) durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit (vom 20.12.2000 â�� BGBl.I S.1827) ist heranzuziehen, falls ein
Rentenanspruch am 31.12.2000 nicht bestanden hÃ¤tte, aber fÃ¼r die
nachfolgende Zeit in Betracht kÃ¤me (vgl. Â§ 300 Abs.1, 2 SGB VI).

Nach Â§ 43 Abs.2 SGB VI a.F. sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten
zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfanges ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufes und der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Nicht berufsunfÃ¤hig ist,
wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Nach Â§ 240 SGB VI n.F. haben Versicherte, die wie die KlÃ¤gerin vor dem
02.01.1961 geboren sind, bei Vorliegen von BerufsunfÃ¤higkeit einen Anspruch auf
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Die Definition der BerufsunfÃ¤higkeit
weicht vom frÃ¼heren Recht nur insoweit ab, als nach Â§ 240 Abs.2 Satz 4 SGB VI
n.F. berufsunfÃ¤hig nicht ist, wer â�� ungeachtet der jeweiligen Arbeitsmarktlage
â�� eine zumutbare TÃ¤tigkeit mindestens sechs Stunden tÃ¤glich ausÃ¼ben kann.
ErwerbsunfÃ¤higkeit setzt nach Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. ebenso eine volle
Erwerbsminderung im Sinne des neuen Rechts (Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI n.F.) wie
eine gegenÃ¼ber der BerufsunfÃ¤higkeit noch weiter herabgesetzte
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ErwerbsfÃ¤higkeit heraus.

Vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen in einer zumutbaren TÃ¤tigkeit schlieÃ�t somit
nach alter und neuer Rechtslage den streitigen Rentenanspruch regelmÃ¤Ã�ig aus.

Ausgangspunkt bei der Beurteilung der BerufsunfÃ¤higkeit ist der bisherige Beruf
der Versicherten. Darunter ist regelmÃ¤Ã�ig diejenige der Versicherungspflicht
unterliegende TÃ¤tigkeit zu verstehen, die in Deutschland zuletzt auf Dauer
verrichtet wurde. In der Regel ist dies die letzte versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.158, SozR 3-2200
Â§ 1246 Nrn.54, 61 jeweils mit weiteren Nachweisen).

MaÃ�geblich letzter Beruf ist somit nach dem Inhalt der gesamten Akten sowie nach
den eigenen Angaben der KlÃ¤gerin im gerichtlichen Verfahren ihre TÃ¤tigkeit als
Verpackerin, die sie u.a. in der SÃ¼Ã�warenproduktion ausgeÃ¼bt hat.
VerpackertÃ¤tigkeiten sind ungelernte HilfstÃ¤tigkeiten, sodass der KlÃ¤gerin bei
der Beurteilung der BerufsunfÃ¤higkeit sozial zugemutet werden kÃ¶nnen
sÃ¤mtliche TÃ¤tigkeiten, die der allgemeine Arbeitsmarkt zur VerfÃ¼gung stellt
(vgl. zur Verweisbarkeit und zur Wertigkeit der Berufe BSG SozR 3-2200 Â§ 1246
Nrn.45, 55, 61 m.w.N.).

Nach den Ã¼berzeugenden Feststellungen der Dr.L. , die in allen Phasen einer
ordnungsgemÃ¤Ã�en Begutachtung (Auswertung der Akten, Anamnese,
Befunderhebung, Beurteilung der Befunde mit Ausschluss von
Verdeutlichungstendenzen, Diagnostik, Ermittlung des Schweregrades und
Beurteilung des RestleistungsvermÃ¶gens mit Blick auf die Fragestellung der
Beweisanordnung) die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin schlÃ¼ssig ermittelt, in
sich wider- spruchsfrei bewertet und Ã¼berzeugend beurteilt hat, bestehen bei der
KlÃ¤gerin folgende GesundheitsstÃ¶rungen:

â�� fortbestehende thorakale Beschwerden nach 1995 abgelaufener fokal aktiver
Myokarditis mit bioptisch gesicherter Aushei lung, â�� essenzieller arterieller
Bluthochdruck, â�� Adipositas Grad I, â�� HypercholesterinÃ¤mie, â�� noch nicht
behandlungsbedÃ¼rftige ZuckerstoffwechselstÃ¶rung, â�� Zustand nach
Teilentfernung der Ovarien wegen Zysten 1980 und Entfernung der GebÃ¤rmutter
wegen eines Myoms 1992, â�� Stressinkontinenz der Blase Grad II, â��
Schwellneigung der Beine, â�� chronisch-rezidivierende Cervialgien und
Cervikobrachialgien, â�� chronisch-rezidivierende Lumbalgien und
Lumboischialgien, â�� statisch bedingte Beschwerden bei Senk-SpreizfuÃ�bildung.

Diese Befunde decken sich im Wesentlichen mit denen der Dr.T. und
berÃ¼cksichtigen die Befunde aus der Heimat der KlÃ¤gerin, insbesondere die des
Prof.Z. auf kardiologischem Gebiet. Der im Berufungsverfahren erhobene Vorwurf
der KlÃ¤gerin, die SachverstÃ¤ndige hÃ¤tte die Befunde aus ihrer Heimat nicht
berÃ¼cksichtigt, ist somit unzutreffend.

Zu folgen ist auch der Ã¼berzeugenden Leistungsbeurteilung der Dr.L. , wonach die
KlÃ¤gerin kÃ¶rperlich leichte Arbeiten aus wechselnder Arbeitsposition ohne
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langanhaltendes Stehen und Gehen und unter Vermeidung von schwerem Heben
und Tragen, hÃ¤ufigem BÃ¼cken, von KÃ¤lte, NÃ¤sse, Zugluft und starker
HitzeeinflÃ¼sse, von besonderen psychischen Belastungen wie erhÃ¶hter
Zeitdruck, Nacht- und Wechselschicht und bei Vorhalten der MÃ¶glichkeit,
unverzÃ¼glich eine Toilette aufsuchen zu kÃ¶nnen, vollschichtig ausÃ¼ben kann.
Dieses Erfordernis stellt keine unÃ¼blichen Anforderungen an einen Arbeitsplatz
(vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1247 Nr.43), weil die NÃ¤he einer Toilette zum Arbeitsplatz
den Ã¼blichen Bedingungen des Arbeitsmarktes entspricht (vgl. Â§ 1206 Abs.4
Gewerbeordnung).

Damit kann die KlÃ¤gerin auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter nur qualitativen
EinschrÃ¤nkungen tÃ¤tig sein. Anhaltspunkte fÃ¼r eine Summierung
auÃ�ergewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen bestehen nicht. Die
WegefÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin ist nicht eingeschrÃ¤nkt. Sie ist damit weder berufs-
noch erwerbsunfÃ¤hig nach der bis 31.12.2000 geltenden Rechtslage noch ist sie
erwerbs- gemindert im Sinne der ab 01.01.2001 geltenden Rechtsnormen.

Die Berufung bleibt damit in vollem Umfang ohne Erfolg.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht ersichtlich (Â§ 160 Abs.2 Nrn.2 und 3
SGG).

Erstellt am: 19.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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